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1.1.1 Planungsanlass  
Die Schwizer Immobilien AG sowie die Regiobus AG möchten ihre Liegenschaf-
ten an die gestiegenen Flächenbedürfnisse anpassen. Zudem zeigt sich auch, 
dass im östlich angrenzenden Gebiet in nächster Zeit verschiedene planerische 
Fragen zu beantworten sind. Zu diesem Zweck wurde in mehreren Workshops 
ein Entwicklungskonzept zusammen mit den Grundeigentümern ausgearbei-
tet. Das Entwicklungskonzept soll in einem Sondernutzungsplan gesichert wer-
den.  

Der Sondernutzungsplan Andwilerstrasse wurde am 30. Oktober 2017 dem 
Kanton zur ersten Vorprüfung eingereicht. Mit dem Schreiben vom 8. Februar 
2018 hat das kantonale Amt für Raumentwicklung und Geoinformation der 
Gemeinde mitgeteilt, dass zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Andwi-
lerstrasse und den Knoten Andwiler- / Eschenstrasse ein Verkehrsgutachten er-
forderlich ist.  

 

 
 
 
 

Die Strittmatter Partner AG wurde mit der Ausarbeitung des Verkehrsgutach-
tens beauftragt. Das Verkehrsgutachten umfasst namentlich:  
– Bestehendes Verkehrsaufkommen in der werktäglichen ASP  
– Zusätzliches Verkehrsaufkommen aufgrund des Entwicklungskonzeptes  
– Beurteilung der Zweckmässigkeit der vorgesehenen Erschliessungen 
– Beurteilung der Knotenkapazität Andwilerstrasse / Eschenstrasse  

  

1 Ausgangslage  

1.1 Sachverhalt  

Abb. 1 Lage des Planungsgebietes (Quelle: geo-
portal.ch, 05.14.2018)  

1.2 Auftrag  
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2.1.1 Nutzung  
Das Areal wird heute hauptsächlich von gewerblichen Nutzungen und Dienst-
leistungsbetrieben dominiert. Im südwestlichen Bereich befinden sich einzelne 
Wohnnutzungen sowie einen nicht mehr genutzten Kirchenbau (ehem. Neu-
apostolische Kirche).  

 

 
 
 
2.1.2 Erschliessung  
Das vorliegende Planungsgebiet wird heute je in einer Bautiefe von der Andwi-
lerstrasse sowie von der Tannerstrasse erschlossen. Das Planungsgebiet weist 
zehn Zu- und Wegfahrten auf. Davon verlaufen vier auf die Tannerstrasse und 
sechs auf die Andwilerstrasse. Die Erschliessungen der gewerblichen Nutzun-
gen und der Wohnnutzungen sind getrennt.  
 

 
 
  

2 Analyse und Strategie  

2.1 Bestand  

Abb. 2 Nutzungsstruktur auf dem Areal  
 

Gewerbliche Nutzung  
 Wohnnutzung  
 Busdepot  
 Kirche  

Abb. 3 Groberschliessung Planungsgebiet  

Andwilerstrasse 

Tannenstrasse 

1. Bautiefe 

 
1. Bautiefe 
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2.2.1 Nutzung  
Die Nutzungseinteilung auf dem Areal bleibt gegenüber heute mehrheitlich 
bestehen. Im nordwestlichen Bereich sind im Entwicklungskonzept hauptsäch-
lich Wohnnutzungen vorgesehen. Im südwestlichen Bereich der Firma Schwizer 
Immobilien AG soll auch künftig der Fokus auf der gewerblichen Nutzung lie-
gen. Im zentralen Bereich entlang der Tannenstrasse soll das bestehende 
Busdepot der Regiobus AG durch einen Erweiterungsbau zur Garagierung von 
Bussen und zur Unterbringung der Verwaltung des Unternehmens ergänzt 
werden.  
 

 
 
 
2.2.2 Erschliessung  
Die Wohnbebauung im Nordwesten soll direkt an die beiden Zu- und Wegfahr-
ten der Andwilerstrasse angeschlossen werden (A1 und A2). So kann die Ver-
kehrsfläche auf ein Minimum beschränkt bleiben. Eine Erschliessung von der 
Ostseite ist aus topografischen Gründen nicht möglich. Weiter ist die Erschlies-
sung der an die Andwilerstrasse orientierten Wohnbauten durch das Gewerbe-
gebiet nicht sinnvoll resp. zweckmässig. Für den Gewerbebetrieb im Südwesten 
sind vorerst die beiden bestehenden Zu- und Wegfahrt zu belassen (A3 und 
A4). In Zukunft ist vorgesehen das Gebäude mit der Assek Nr. 826 abzubrechen. 
Sobald das Gebäude (Assek. Nr. 826) abgebrochen ist, soll über die Erschlies-
sung A4 nur noch zugefahren werden. Die Wegfahrt erfolgt über die Zu- und 
Wegfahrt (A3). Für die Baubereiche C1 bis C3 ist zudem vorgesehen in einer se-
paraten Sammelgarage unter dem Baubereich A5 den Parkplatzbedarf zu de-
cken. Die Erschliessung erfolgt über den Pappelweg (A3). Damit wird auch eine 
klare Trennung zwischen dem gewerblichen Verkehr und dem Verkehr der 
Wohnbebauung erreicht. Die restlichen Erschliessungen des Areals erfolgen 
über die untergeordnete Tannerstrasse (B1 – B3). Die Sichtverhältnisse werden 
bei den jeweiligen Zu- und Wegfahrten eingehalten.  
  

2.2 Entwicklungskonzept  

Abb. 4 Nutzungen Entwicklungskonzept  
 

Gewerbliche Nutzung  
 Wohnnutzung  
 Busdepot  
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2.2.3 Topografie  
Der nordwestliche Bereich des Areals liegt auf einem Plateau etwa 6 m ober-
halb des restlichen Areals, welches ansonsten kaum Höhenunterschiede auf-
weist.  
 

 
 
 
2.2.4 Verkehrsaufkommen  
 
Andwilerstrasse  
Für den Nachweis des Verkehrsflusses auf der Andwilerstrasse ist die Abend-
spitzenstunde, in welcher die Fahrzeuge von der übergeordneten Andwiler-
strasse auf die jeweiligen untergeordneten Erschliessungsstrassen einbiegen, 
massgebend. Das Verkehrsaufkommen auf der Andwilerstrasse basiert auf der 
automatischen Verkehrszählung des Kantons St. Gallen. Die verwendeten Wer-
te basieren auf einer gemittelten Woche im Monat August im Jahr 2010. Da 
keine neuere Verkehrszählung vorliegt, wird angenommen, dass der Verkehr 

Abb. 5 Erschliessung Entwicklungskonzept  
 

Zu- / Wegfahrt  
 
Zu - / Wegfahrt über neu klas-
sierte Verkehrsflächen 
 
Erschliessungsnummer 

Abb. 6 Topografie Planungsgebiet  
 
  Plateau  
 

A1 
A2 A3 

B1 
B2 B3 

A4 

A4 
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zwischen dem Jahr 2010 und heute um 8 % zugenommen hat (1 % pro Jahr). 
Wird der Schwankungsfaktor gemäss VSS SN 640 005b (98 % Monat August) 
mitberücksichtigt, gibt dies ein Verkehrsaufkommen auf der Andwilerstrasse 
von 633 Fahrzeugen in der Abendspitzenstunde. Die Verkehrszählung aus dem 
Jahr 2010 ist dem Anhang A1 zu entnehmen.  
 
Wohnnutzung  
Geschossfläche  
Es wird im Entwicklungskonzept eine verdichtete Wohnnutzung angestrebt. 
Die Anzahl der Fahrten wird durch die maximal zulässige anrechenbare Ge-
schossfläche aufgrund der Möglichkeit des Sondernutzungsplanes berechnet.  
 

Parzelle 
Nr.  

Zonentyp  Grundstücks-
fläche 

Dichte  Anrechenbare Ge-
schossfläche 

5647 (A1) WG3   2'638  max 0.80  2’110 
5357 (A1)  WG3  1’890 max 0.80  1’512 
5358 (A2)  WG3  3’211 max 0.80  2’569 
Total     6’191 

 
Vorgaben Baureglement  
Das Baureglement der Stadt Gossau regelt im Art. 44 Abs. 1 und 2 die Abstell-
plätze für Motorfahrzeuge bei Wohnnutzungen. Die Anzahl Abstellplätze für 
Motorfahrzeuge wird wie folgt festgelegt:  
– Pro 80 m2 anrechenbare Geschossfläche 1 Parkplatz.   
– 10 % der erforderlichen Parkplätze sind als allgemein zugängliche Besucher-

parkplätze anzulegen.  
 

Fahrtenabschätzung  
Für die Fahrtenabschätzung werden folgende Annahmen getroffen:  
– Anzahl Fahrten pro Parkplatz und Tag (Bewohner): 2.8 Fahrten 
– Anzahl Fahrten pro Parkplatz und Tag (Besucher): 4 Fahrten  
– Anteil Fahrten in der ASP am DTV:    15 % 
– Anteil Wegfahrten in der ASP (Bewohner):   30 % 
– Anteil Wegfahrten in der ASP (Besucher):   50 %  

Folgende Anzahl Zu- und Wegfahrten generieren die Parkplätze auf den jeweili-
gen Parzellen in einer werktäglichen Abendspitzenstunde.  

 
Parzelle Nr.  Nutzer  Anzahl PP  DTV   ASP  Zufahrten Wegfahrten  
5647 (A1)  Bewohner 26 73 11 8 3 
 Besucher  3 12 2 1 1 
5357 (A1)  Bewohner 15 42 6 4 2 
 Besucher  2 8 1 1 1 
5358 (A2)  Bewohner  33 92 14 10 4 
 Besucher  3 12 2 1 1 
Total       25 12 

 

Abb. 7 Anrechenbare Geschossfläche, welche im 
Sondernutzungsplan realisiert werden 
können  

Abb. 8 Anzahl Zu- und Wegfahrten in einer werk-
täglichen Abendspitzenstunde  
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Gewerbenutzung  
Geschossfläche  
Die Firma Schwizer Immobilien AG möchte mit einem Neubau ihre Bruttoge-
schossfläche um ca. 600 m2 vergrössern. Die Vergrösserung führt zu Mehrver-
kehr, welcher nach dem Baureglement bzw. nach der SN VSS 640 283 berech-
net wird.  
 
Vorgaben Baureglement / SN VSS 640 283  
Das Baureglement der Stadt Gossau verweist für die Abstellplätze für Motor-
fahrzeuge für gewerbliche Nutzungen im Art. 44 Abs. 3 auf die Richtwerte der 
SN VSS 640 283.  

Die SN VSS 640 283 gibt für 100 m2 BGF (Dienstleistung) 5.2 PW-Fahrten 
pro Tag vor.  
 
Fahrtenabschätzung  
Für die Fahrtenabschätzung werden folgende Annahmen getroffen:  
– Anzahl Fahrten pro 100 m2 BGF:  5.2 Fahrten  
– Anteil Fahrten in der ASP am DTV:  7 % 
– Anteil Wegfahrten in der ASP:  70 % 
– Anteil Zufahrten in der ASP:  30 %  

 
Folgende Anzahl Zu- und Wegfahrten generiert der zusätzliche Neubau der 
Firma Schwizer Immobilien AG in einer werktäglichen Abendspitzenstunde.  
 

Parzelle Nr.  BGF (m2)   DTV   ASP  Zufahrten Wegfahrten  
5359 (A4)  600  31 3 1 2 
Total      1 2 

 
Regiobus AG  
Die Regiobus AG plant die Erweiterung des bestehenden Busdepots um eine 
neue Einstellhalle mit Verwaltung. Trotz der Erweiterung werden die Zu- und 
Wegfahrten nicht erhöht, da auch die heute in Provisorien an Aussenstandor-
ten garagierten Fahrzeuge täglich zur Betankung und zum Waschen sowie für 
Servicearbeiten die Tannenstrasse befahren. Die Zu- und Wegfahrten der Re-
giobus AG finden zudem grundsätzlich nicht in den massgebenden Spitzenzei-
ten statt.  
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2.3.1 Verkehrsbelastung  
Für die Aufteilung der Zu- und Wegfahrten auf der Andwilerstrasse in der 
Abendspitzenstunde wird davon ausgegangen, dass 70 % von Gossau kommen 
bzw. in Richtung Gossau fahren und 30 % von Andwil kommen bzw. nach And-
wil fahren. Somit ergibt sich für die vorliegenden Erschliessungen (A1 und A2) 
folgendes Flussmodell. Der zusätzliche Verkehr auf der Erschliessung A3 durch 
die Erweiterung der Firma Schwizer Immobilien AG hat aufgrund der sehr ge-
ringen Verkehrsmengen keine Relevanz und wird dadurch im Flussmodell nicht 
abgebildet.  
 

 

2.3 Fazit  

Abb. 9 Flussmodell in der Spizenstunde (Einheit: 
Anzahl Fahrzeuge), Wohnnutzung  

 
Verkehrsmenge gemäss Ver- 
kehrsstelle  
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3.1.1 Übersicht  
Im Nachfolgenden werden die Zu- und Wegfahrten auf die Andwilerstrasse auf 
ihre Zweckmässigkeit untersucht. Zudem wird die Notwendigkeit einer Links-
abbiegespur auf der Andwilerstrasse überprüft.  

 

 
 
 

3.1.2 Erschliessung A1 und A2  
 
Zweckmässigkeit  
Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Sicherstellung eines flüssigen Ver-
kehrsablaufes sind die Erschliessung der Wohnnutzung und die Erschliessung 
der gewerblichen Nutzung, wenn möglich, zu trennen. Eine Erschliessung von 
der Tannerstrasse ist aufgrund des Höhenunterschiedes (vgl. Kapitel 2.2.3) für 
die Wohnnutzungen nicht möglich. Die Erschliessung muss von der Andwi-
lerstrasse erfolgen. Für eine etappierte Bebauung sind zwei Erschliessungen für 
das Wohnareal notwendig.  
  

3 Beurteilung 

3.1 Erschliessung 

Abb. 10 Übersicht Zu- / Wegfahrten auf die And-
wilerstrasse  

 
   Wohnnutzung 
  Gewerbenutzung  
  Zu- / Wegfahrten  
  Erschliessungsnummer 
 

A1 

A2 

A3 

Knoten Andwiler-/ 

Eschenstrasse 

A4 

A4 
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Prüfung Linksabbiegespur  
Gemäss Vorgaben des Kantons St. Gallen ist bei der angenommenen Verkehrs-
kapazität auf der Andwilerstrasse (Gegenverkehr: ca. 400 Fahrzeuge, Mitver-
kehr: ca. 250 Fahrzeuge) erst bei 300 linksabbiegenden Fahrzeugen eine Links-
abbiegespur notwendig. Bei der Erschliessung A1 sind in einer werktäglichen 
Spitzenstunde ca. 5 linksabbiegende Fahrzeuge und bei der Erschliessung A2 
ca. 25 linksabbiegende Fahrzeuge zu erwarten. Wird angenommen, dass bis ins 
Jahr 2030 der Verkehr auf der Andwilerstrasse um über 13 % zunimmt (ca. 1 % 
pro Jahr) ergäbe sich ein Verkehrsaufkommen im Jahr 2030 von ca. 500 Fahr-
zeugen im Gegenverkehr und ca. 300 Fahrzeugen im Mitverkehr. Bei dieser Ver-
kehrsbelastung wäre ab 200 Fahrzeugen eine Linksabbiegespur notwendig. Die 
Erschliessung A1 und A2 weisen keine 200 linksabbiegende Fahrzeuge auf.  

 
 

3.1.3 Erschliessung A3 und A4  
 
Zweckmässigkeit  
Die Erschliessung A3 und A4 bildet die Zu- und Wegfahrt für die Firma Schwizer 
Immobili-en AG. Die Erschliessungen sind bereits bestehend. Die Firma Schwi-
zer Immobilien AG ist auf die beiden Zu- und Wegfahrten (A3 und A4) angewie-
sen. Bei einem Abbruch des Gebäudes mit der Assek Nr. 826 wäre die Schwizer 
Immobilien AG bereit, auf die Wegfahrt (A4) zu verzichten. Eine separate Er-
schliessung für die gewerbliche Nutzung der Schwizer Immobilien AG ist aus 
Sicht der Verkehrssicherheit zweckmässig.  

 
Prüfung Linksabbiegespur  
Das zusätzlich generierte Verkehrsaufkommen aufgrund der Erweiterung 
durch einen Neubau ist in der massgebenden Spitzenstunde sehr gering. Der 
Mehrverkehr hat keine Auswirkungen auf die Andwilerstrasse. Auf eine Links-
abbiegespur kann verzichtet werden.  

 
 
 
3.2.1 Knoten Andwilerstrasse / Eschenstrasse 
Über den Perimeter gibt es aufgrund des vorliegenden Entwicklungskonzeptes 
keinen relevanten Mehrverkehr, welcher den Knoten in den Spitzenstunden 
überlasten könnte. Die Knotenqualität bleibt bestehen.  
 
  

3.2 Knotenkapazität  
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Die Anzahl der Zu- und Wegfahrten auf die Andwilerstrasse wird mit dem Ent-
wicklungskonzept gegenüber heute reduziert. Die verbleibenden Zu- und Weg-
fahrten auf die Andwilerstrasse können aus topografischen Gründen nicht über 
die rückliegende Tannerstrasse geführt werden. Aufgrund der geringen Ver-
kehrsmengen haben die Zu- und Wegfahrten keine negative Auswirkung auf 
die Andwilerstrasse. Der Verkehr auf der Andwilerstrasse kann weiterhin flüssig 
abgewickelt werden.  

3.3 Fazit  
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Anhang 

A1 Verkehrsmessung, Stand August 2010  



© Strittmatter Partner AG St. Gallen, 15. März 2021 Seite 14 
 

Stadt Gossau  
Verkehrsgutachten Andwilerstrasse  
Planungsbericht 
 

 
 
  

A1 Verkehrsmessung  
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